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Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am 
 
29. April 2009 um 10.00 Uhr 
 
in der Kongresshalle, Gögginger Straße 10, 86159 Augsburg, stattfindenden  
 
ordentlichen Hauptversammlung 
 
eingeladen. 
 
 
 
Tagesordnung 
 
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts, 

einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289 
Abs. 4 HGB, sowie des gebilligten Konzernabschlusses und des  Konzern-
lageberichts, einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach 
§ 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2008 mit dem Bericht des Aufsichtsrats 

 
Die vorstehenden Unterlagen sowie der Vorschlag des Vorstands zur Verwendung 
des Bilanzgewinns liegen vom Tag der Einberufung an in den Geschäftsräumen der 
KUKA Aktiengesellschaft, Zugspitzstraße 140, 86165 Augsburg, sowie in der 
Hauptversammlung selbst zur Einsicht der Aktionäre aus und sind über die 
Internetseite der Gesellschaft unter www.kuka-ag.de zugänglich. Eine Abschrift wird 
jedem Aktionär auf Verlangen kostenlos erteilt und zugesandt.  
 
 

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der KUKA 
Aktiengesellschaft des Geschäftsjahres 2008 in Höhe von EUR 32.113.253,93 wie 
folgt zu verwenden: 
 

 Einstellung in andere Gewinnrücklagen:  EUR 32.113.253,93 
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3. Entlastung des Vorstands  
 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Ge-
schäftsjahr 2008 Entlastung zu erteilen. 

 
 
4. Entlastung des Aufsichtsrats 
 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das 
Geschäftsjahr 2008 Entlastung zu erteilen.  

 
 
5. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung 

eigener Aktien, auch unter Ausschluss eines Andienungs- und Bezugsrechts; 
Ermächtigung zur Einziehung erworbener eigener Aktien, auch mit Kapitalher-
absetzung und Aufhebung der bestehenden Erwerbs- und Verwendungser-
mächtigung   

 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:  

 
a) Die der Gesellschaft durch die ordentliche Hauptversammlung vom 15. Mai 2008 

erteilte und noch bis zum 31. Oktober 2009 bestehende Ermächtigung zum 
Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien wird mit Wirkung ab Wirksamwerden 
der nachfolgenden neuen Ermächtigung aufgehoben. Die in dem Beschluss der 
ordentlichen Hauptversammlung vom 16. Mai 2007 enthaltene Ermächtigung zur 
Verwendung von auf Grund dieses damaligen Beschlusses zurückerworbenen 
eigenen Aktien, die nicht durch die ordentliche Hauptversammlung vom 15. Mai 
2008 aufgehoben wurde, wird mit Wirkung ab Wirksamwerden der neuen 
Ermächtigung aufgehoben. 

 
b) Die Gesellschaft wird ermächtigt, eigene Aktien bis zu insgesamt 10% des bei der 

Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals zu erwerben. Die Ermächtigung 
kann ganz oder in Teilbeträgen, einmalig oder mehrmals, durch die Gesellschaft 
ausgeübt werden, aber auch durch abhängige oder in Mehrheitsbesitz der 
Gesellschaft stehende Unternehmen oder für ihre oder deren Rechnung durch 
Dritte durchgeführt werden. Die Erwerbsermächtigung gilt bis zum 30. September 
2010.  

 
c) Der Erwerb von eigenen Aktien erfolgt über die Börse oder im Rahmen eines an 

alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots der Gesellschaft. Der von der 
Gesellschaft gezahlte Gegenwert je Aktie darf den durchschnittlichen Schlusskurs 
für die Aktien der Gesellschaft im XETRA-Handelssystem der Deutsche Börse AG 
(oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an den letzten fünf Handelstagen 
vor dem Erwerb eigener Aktien bzw. im Falle eines öffentlichen Kaufangebots am 
achten bis vierten Handelstag (jeweils einschließlich) vor dem Tag der Veröffentli-
chung des öffentlichen Kaufangebots (ohne Erwerbsnebenkosten) um nicht mehr 
als 10% überschreiten und um nicht mehr als 10% unterschreiten. Ergeben sich 
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nach Veröffentlichung des öffentlichen Kaufangebots der Gesellschaft erhebliche 
Kursabweichungen vom gebotenen Kaufpreis oder den Grenzwerten der gebote-
nen Kaufpreisspanne, so kann das Angebot angepasst werden. In diesem Fall be-
stimmt sich der maßgebliche Betrag nach dem entsprechenden Kurs am letzten 
Handelstag vor der Veröffentlichung der Anpassung; die 10%-Grenze für das 
Über- oder Unterschreiten ist auf diesen Betrag anzuwenden. Sofern die Anzahl 
der von den Aktionären zum Rückkauf angebotenen Aktien das Rückkaufsvolu-
men überschreitet, muss unter insoweit partiellem Ausschluss eines eventuellen 
Rechts der Aktionäre zur Andienung ihrer Aktien die Annahme im Verhältnis der 
jeweils angebotenen Aktien erfolgen. Eine bevorrechtigte Annahme geringerer 
Stückzahlen bis zu 100 Stück zum Erwerb angebotener Aktien der Gesellschaft je 
Aktionär der Gesellschaft kann unter insoweit partiellem Ausschluss eines 
eventuellen Rechts der Aktionäre zur Andienung ihrer Aktien vorgesehen werden. 
Ebenfalls vorgesehen werden kann eine Rundung nach kaufmännischen 
Gesichtspunkten zur Vermeidung rechnerischer Bruchteile von Aktien. Das 
Kaufangebot kann weitere Bedingungen vorsehen.  

 
d) Der Vorstand wird ermächtigt, die aufgrund dieser und früher erteilten Ermächti-

gungen erworbenen eigenen Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter Aus-
schluss des Bezugsrechts der Aktionäre 

 
aa) im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb von 

Unternehmen oder Unternehmensteilen oder Beteiligungen an 
Unternehmen oder zum Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände an 
Dritte zu veräußern; 

 
bb) auch in anderer Weise als über die Börse oder durch ein Angebot an alle 

Aktionäre zu veräußern, wenn diese Aktien gegen Barzahlung zu einem 
Preis veräußert werden, der den Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft 
zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet.  
 
Diese Ermächtigung gilt jedoch nur mit der Maßgabe, dass die unter Aus-
schluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußerten 
Aktien insgesamt 10% des Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, und 
zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Aus-
übung dieser Ermächtigung. Auf diese Begrenzung auf 10% des Grundka-
pitals sind diejenigen Aktien anzurechnen, 
 
– die zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- 

oder Optionsrecht ausgegeben werden, sofern die Schuldver-
schreibungen aufgrund einer zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
dieser Ermächtigung geltenden Ermächtigung in entsprechender 
Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des 
Bezugsrechts ausgegeben werden; 

 
– die unter Ausnutzung einer zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens 

dieser Ermächtigung geltenden Ermächtigung zur Ausgabe neuer 
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Aktien aus genehmigtem Kapital gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden; 

 
cc) zur Einführung von Aktien der Gesellschaft an ausländischen Börsen zu 

verwenden, an denen sie bisher nicht zum Handel zugelassen sind; 
 
dd) anstelle der Auszahlung variabler Vergütungsbestandteile und/oder des 

13. Monatsgehalts von Mitarbeitern im KUKA Konzern im bzw. für das 
Geschäftsjahr 2009 in 2009 und 2010 zum Erwerb anzubieten. Folgende 
Gruppen von Mitarbeitern sind erfasst: (i) Vorstandsmitglieder der 
Gesellschaft; (ii) Geschäftsführungsmitglieder der mit der Gesellschaft 
verbundenen Unternehmen; (iii) Arbeitnehmer der Gesellschaft; (iv) 
Arbeitnehmer der mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen. Bei 
dem Angebot von eigenen Aktien der Gesellschaft in diesem 
Zusammenhang ist vorzusehen, dass (i) die Aktien zu einem Preis 
erworben werden, der den Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft zum 
Zeitpunkt der Annahme des Angebots nicht wesentlich unterschreitet; (ii) 
vorbehaltlich tarifvertraglicher Regelung, die Annahmefrist für das jeweilige 
Angebot 4 Wochen beträgt; und (iii) die Mitarbeiter die erworbenen Aktien 
für die Dauer von 3 Jahren halten müssen. 
 
Soweit eigene Aktien der Gesellschaft Mitgliedern des Vorstands der 
Gesellschaft anstelle der Auszahlung von Vergütungsbestandteilen zum 
Erwerb angeboten werden sollen, wird der Aufsichtsrat der Gesellschaft zur 
Verwendung der eigenen Aktien ermächtigt und legt die Modalitäten des 
Angebots eigener Aktien nach Maßgabe der vorstehenden Vorgaben fest. 

 
e) Die aufgrund dieser und früher erteilten Ermächtigungen erworbenen eigenen Ak-

tien können eingezogen werden, ohne dass die Einziehung oder die Durchführung 
der Einziehung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Die Ein-
ziehung führt zur Kapitalherabsetzung. Die Einziehung kann aber auch im verein-
fachten Verfahren ohne Kapitalherabsetzung durch Anpassung des anteiligen Be-
trag des Grundkapitals der übrigen Aktien gemäß § 8 Abs. 3 AktG erfolgen. Der 
Vorstand ist für diesen Fall ermächtigt, die Angabe der Zahl der Aktien in der Sat-
zung entsprechend zu ändern.  

 
f) Aufgrund der Ermächtigung kann der Erwerb eigener Aktien sowie deren 

Wiederveräußerung bzw. die Einziehung dieser Aktien auch in Teilen einmal oder 
mehrmals ausgeübt werden.  

 
 

Bericht des Vorstands gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8, § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu 
Punkt 5 der Tagesordnung  
 
Der Vorstand hat zu Punkt 5 der Tagesordnung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 i.V.m. 
§ 186 Abs. 4 Satz 2 AktG einen schriftlichen Bericht erstellt über die Gründe für die in 
Punkt 5 der Tagesordnung vorgeschlagene Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien 
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unter teilweiser Einschränkung des Gleichbehandlungsgrundsatzes und eines 
eventuellen Andienungsrechts der Aktionäre sowie über die Gründe für die in Punkt 5 
der Tagesordnung vorgeschlagene Ermächtigung zur Veräußerung eigener Aktien 
anders als über die Börse oder unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes 
und zum vorgeschlagenen Ausgabebetrag. Der Bericht liegt vom Tag der Einberufung 
der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur 
Einsichtnahme durch die Aktionäre aus und steht auch im Internet unter www.kuka-
ag.de zur Verfügung. Der Bericht wird wie folgt bekannt gemacht:  
 
Punkt 5 der Tagesordnung enthält den Vorschlag, die Gesellschaft zu ermächtigen, 
eigene Aktien von bis zu insgesamt 10% des bei Beschlussfassung bestehenden 
Grundkapitals zu erwerben. § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG gestattet es, über den typischen 
Fall des Erwerbs und der Veräußerung über die Börse hinaus auch andere Formen 
des Erwerbs und der Veräußerung vorzusehen. Neben dem Erwerb über die Börse 
soll die Gesellschaft auch die Möglichkeit erhalten, eigene Aktien durch ein 
öffentliches Kaufangebot (Tenderverfahren) zu erwerben. Der von der Gesellschaft 
gezahlte Gegenwert je Aktie darf den durchschnittlichen Schlusskurs für die Aktien der 
Gesellschaft im XETRA-Handelssystem der Deutsche Börse AG (oder einem ver-
gleichbaren Nachfolgesystem) an den letzten fünf Handelstagen vor dem Erwerb ei-
gener Aktien bzw. im Falle eines öffentlichen Kaufangebots am achten bis vierten 
Handelstag (jeweils einschließlich) vor dem Tag der Veröffentlichung des öffentlichen 
Kaufangebots (ohne Erwerbsnebenkosten) um nicht mehr als 10% überschreiten und 
um nicht mehr als 10% unterschreiten.  
 
Bei einem öffentlichen Kaufangebot kann jeder verkaufswillige Aktionär der Gesell-
schaft entscheiden, wie viele Aktien und, bei Festlegung einer Preisspanne, zu wel-
chem Preis er diese anbieten möchte. Übersteigt die zum festgesetzten Preis ange-
botene Menge die von der Gesellschaft nachgefragte Anzahl an Aktien, so muss unter 
insoweit partiellem Ausschluss eines eventuellen Rechts der Aktionäre zur Andienung 
ihrer Aktien eine Zuteilung der Annahme der Verkaufsangebote erfolgen. Hierbei soll 
es möglich sein, eine bevorrechtigte Annahme kleiner Offerten oder kleiner Teile von 
Offerten vorzusehen ebenfalls unter insoweit partiellem Ausschluss eines eventuellen 
Rechts der Aktionäre zur Andienung ihrer Aktien. Diese Möglichkeit dient dazu, 
gebrochene Beträge bei der Festlegung der zu erwerbenden Quoten und kleine 
Restbestände zu vermeiden und damit die technische Abwicklung zu erleichtern. Im 
Übrigen kann die Repartierung nach dem Verhältnis der angebotenen Aktien 
(Andienungsquoten) statt nach Beteiligungsquoten erfolgen, weil sich das 
Erwerbsverfahren so in einem wirtschaftlich vernünftigen Rahmen technisch abwickeln 
lässt. Schließlich soll eine Rundung nach kaufmännischen Grundsätzen zur 
Vermeidung rechnerischer Bruchteile von Aktien vorgesehen werden können. Insoweit 
kann die Erwerbsquote und die Anzahl der von einzelnen andienenden Aktionären zu 
erwerbenden Aktien so gerundet werden, wie es erforderlich ist, um den Erwerb 
ganzer Aktien abwicklungstechnisch darzustellen. Der Vorstand hält einen hierin 
liegenden Ausschluss eines etwaigen weitergehenden Andienungsrechts der Aktio-
näre für sachlich gerechtfertigt sowie gegenüber den Aktionären für angemessen. 
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Die Veräußerung nach Erwerb der eigenen Aktien soll in einzelnen, nachfolgend nä-
her erläuterten Fällen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erfolgen kön-
nen: 
 
Der Vorstand soll dadurch in die Lage versetzt werden, eigene Aktien zur Verfügung 
zu haben, um diese – vorbehaltlich einer Aufsichtsratszustimmung – als Gegenleis-
tung im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder dem Erwerb von Un-
ternehmen oder Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen oder zum 
Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände gewähren zu können. In derartigen 
Transaktionen wird verschiedentlich diese Form der Gegenleistung verlangt. Die hier 
vorgeschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft daher die notwendige Flexibilität 
geben, um sich bietende Gelegenheiten zu Unternehmenszusammenschlüssen, zum 
Erwerb von Unternehmen oder Unternehmensteilen oder Beteiligungen an 
Unternehmen oder zum Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände schnell und flexibel 
ausnutzen zu können. Bei der Festlegung der Bewertungsrelation wird der Vorstand 
darauf achten, dass die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt werden. Der 
Vorstand wird sich bei der Bemessung des Wertes der als Gegenleistung gewährten 
Aktien am Börsenpreis der KUKA Aktien orientieren. Der Vorstand wird der 
Hauptversammlung Bericht über eine Ausnutzung dieser Ermächtigung erstatten. 
 
Der Beschlussvorschlag enthält auch die Ermächtigung, die erworbenen eigenen Ak-
tien in anderen Fällen als im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen, dem 
Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen 
oder zum Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände außerhalb der Börse unter 
Ausschluss des Bezugsrechts veräußern zu können. Voraussetzung für eine 
Veräußerung unter Ausschluss des Bezugsrechts ist, dass die Aktien gegen 
Barzahlung zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenpreis von Aktien der 
Gesellschaft zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Diese 
Ermächtigung gilt jedoch nur mit der Maßgabe, dass die unter Ausschluss des 
Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußerten Aktien insgesamt 10% 
des Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, und zwar weder im Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese 
Begrenzung auf 10% des Grundkapitals sind diejenigen Aktien anzurechnen, 
 
– die zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Options-

recht ausgegeben werden, sofern die Schuldverschreibungen aufgrund einer 
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermächtigung geltenden 
Ermächtigung in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden; 

 
– die unter Ausnutzung einer zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser 

Ermächtigung geltenden Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien aus 
genehmigtem Kapital gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des 
Bezugsrechts ausgegeben werden. 

 
Mit dieser Beschränkung und dem Umstand, dass sich der Ausgabepreis am Börsen-
kurs zu orientieren hat, werden die Vermögens- und Stimmrechtsinteressen der Aktio-
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näre angemessen gewahrt. Die Ermächtigung liegt im Interesse der Gesellschaft, weil 
sie ihr zu größerer Flexibilität verhilft. Sie ermöglicht es insbesondere auch, Aktien ge-
zielt an Kooperationspartner oder Finanzinvestoren auszugeben. 
 
Die Ermächtigung eröffnet ferner die Möglichkeit, eigene Aktien zur Einführung an 
ausländischen Börsenplätzen zu verwenden, an denen die KUKA Aktiengesellschaft 
bisher nicht notiert ist. Dadurch kann die Aktionärsbasis im Ausland verbreitert und die 
Attraktivität der Aktie als Anlageobjekt gesteigert werden. Der Preis, zu dem Aktien 
der Gesellschaft an ausländischen Börsenplätzen eingeführt werden, wird sich am 
Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft orientieren und diesen nicht wesentlich unter-
schreiten.  
 
Die KUKA Aktiengesellschaft steht an den internationalen Kapitalmärkten in einem 
starken Wettbewerb. Bei sich stark verändernden Märkten und einem bestehenden 
Expansionsdruck sind eine angemessene Ausstattung mit Eigenkapital und die Mög-
lichkeit, zu angemessenen Bedingungen Eigenkapital am Markt zu erhalten, auch zu-
künftig von besonderer Bedeutung. Die KUKA Aktiengesellschaft ist bestrebt, ihre Ak-
tionärsbasis zu verbreitern und eine Anlage in Aktien der Gesellschaft attraktiv zu 
gestalten. Die hier vorgeschlagene Ermächtigung soll der KUKA Aktiengesellschaft 
daher den notwendigen Spielraum geben.  
 
Darüber hinaus sollen der Vorstand bzw. der Aufsichtsrat die Möglichkeit haben, 
variable Vergütungsbestandteile für das Geschäftsjahr 2009 und/oder das 13. 
Monatsgehalt im Geschäftsjahr 2009 von Mitarbeitern im KUKA Konzern 
(einschließlich der Mitglieder des Vorstands der KUKA Aktiengesellschaft sowie der 
Mitglieder der Geschäftsführungen der KUKA Konzerngesellschaften), die im 
Geschäftsjahr 2009 bzw. 2010 zur Auszahlung kommen würden, in Aktien der 
Gesellschaft auszahlen zu können. Das Angebot der Aktien an Mitarbeiter im KUKA 
Konzern soll u.a. vorsehen, dass 
 
- bei einer Umwandlung des 13. Monatsgehalts im Geschäftsjahr 2009, die 

Mitarbeiter – vorbehaltlich tarifvertraglicher Regelungen - die Teilnahme an 
der Umwandlung innerhalb einer Frist von 4 Wochen nach entsprechender 
Mitteilung der Gesellschaft verbindlich erklären müssen;  

 
- bei einer Umwandlung von variablen Gehaltsbestandteilen für das 

Geschäftsjahr 2009 im Geschäftsjahr 2010, die Mitarbeiter die Teilnahme an 
der Umwandlung innerhalb einer Frist von 4 Wochen nach entsprechender 
Mitteilung der Gesellschaft verbindlich erklären müssen; 

 
- die Mitarbeiter die erworbenen Aktien für die Dauer von 3 Jahren halten 

müssen.  
 

Weiterhin sollen  die Mitarbeiter die Aktien anstelle der Auszahlung eines bestimmten 
Betrages ihrer Gehaltsbestandteile (variable Vergütungsbestandteile und/oder 13. 
Monatsgehalt) zu einem Preis erwerben können, der den Börsenpreis von Aktien der 
Gesellschaft zum Zeitpunkt der Annahme des Angebots nicht wesentlich 
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unterschreitet. Eine Umwandlung von Gehaltsbestandteilen nicht tarifgebundener 
Mitarbeitern kann nur aufgrund einer freiwilligen Vereinbarung mit diesen Mitarbeitern 
erfolgen. Eine Umwandlung von Gehaltsbestandteilen bei tarifgebundenen 
Mitarbeitern wird unter Berücksichtung der Tarifverträge erfolgen. Diese Möglichkeit 
der Umwandlung von Vergütungsbestandteilen in Aktien der Gesellschaft soll dazu 
dienen, die Liquidität der Gesellschaft zu schonen und Mitarbeiter des KUKA 
Konzerns als potentielle Aktionäre stärker an die Gesellschaft zu binden.  
 
Mit dieser Beschränkung und dem Umstand, dass sich der Erwerbspreis für die von 
Mitarbeitern zu erwerbenden eigenen Aktien am Börsenkurs zu orientieren hat, 
werden die Vermögens- und Stimmrechtsinteressen der Aktionäre angemessen 
gewahrt.  
 
Die Gesellschaft soll eigene Aktien auch ohne einen erneuten Beschluss der Haupt-
versammlung einziehen können. 
 
Aufgrund der Ermächtigung kann der Erwerb eigener Aktien sowie deren Wiederver-
äußerung bzw. die Einziehung dieser Aktien auch in Teilen, einmal oder mehrmals 
ausgeübt werden. 
 
 

6. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals 
und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals II (2009) gegen Bar- 
und/oder Sacheinlagen mit und ohne Bezugsrecht und entsprechende 
Satzungsänderungen 

 
 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:  
 

a) Die in § 4 Abs. 5 der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 
31. Mai 2011 um bis zu EUR 34.500.000,00 einmalig oder mehrmals zu 
erhöhen, wird unter Aufhebung des § 4 Abs. 5 der Satzung aufgehoben. 

 
b) Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 

28. April 2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Aktien 
gegen Bar- oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals um bis zu 
EUR 34.500.000,00 zu erhöhen (genehmigtes Kapital II). Dabei ist den 
Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand wird jedoch 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom 
Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Darüber hinaus wird der Vorstand 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bei Kapitalerhöhungen gegen 
Bareinlagen das Bezugsrecht der Aktionäre bei ein- oder mehrmaliger Aus-
nutzung des genehmigten Kapitals II bis zu einem Kapitalerhöhungsbetrag 
auszuschließen, der 10% des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser 
Ermächtigung und des zum Zeitpunkt der Ausnutzung dieser Ermächtigung 
bestehenden Grundkapitals nicht überschreitet, um die neuen Aktien gegen 
Bareinlagen zu einem Ausgabebetrag auszugeben, der den Börsenpreis der 
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bereits börsennotierten Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der 
endgültigen Festlegung des Ausgabebetrages nicht wesentlich unterschreitet. 
Auf die vorgenannte 10%-Grenze werden Aktien angerechnet, die auf Grund 
der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 29. April 2009 erworben und 
gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG i.V.m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
veräußert werden. Weiterhin wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats das Bezugsrecht auszuschließen, sofern die 
Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen zum Zwecke des Erwerbs von Unter-
nehmen, Unternehmensteilen oder von Beteiligungen an Unternehmen oder 
von sonstigen Vermögensgegenständen erfolgt. Außerdem wird der Vorstand 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre 
insoweit auszuschließen, wie es erforderlich ist, um Inhabern der von der KU-
KA Aktiengesellschaft oder ihren Tochtergesellschaften ausgegebenen 
Optionsscheinen und Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf 
neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des 
Options- bzw. Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung der Options- 
beziehungsweise Wandlungspflicht zustehen würde. Der Vorstand wird 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, die weiteren Einzelheiten der 
Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung, insbesondere den Inhalt der Ak-
tienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe, festzulegen.  

 
c) § 4 Abs. 5 der Satzung wird, sobald die Aufhebung des derzeitigen § 4 

Abs. 5 gemäß Beschluss zu lit. a) im Handelsregister eingetragen ist, wie 
folgt neu gefasst: : 

 
 "Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 

28. April 2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer 
Aktien gegen Bar- oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals um bis zu 
EUR 34.500.000,00 zu erhöhen (genehmigtes Kapital II.). Dabei ist den 
Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom 
Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Darüber hinaus ist der 
Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bei 
Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen das Bezugsrecht der Aktionäre 
bei ein- oder mehrmaliger Ausnutzung des genehmigten Kapitals II bis 
zu einem Kapitalerhöhungsbetrag auszuschließen, der 10% des im 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung und des zum 
Zeitpunkt der Ausnutzung dieser Ermächtigung bestehenden 
Grundkapitals nicht überschreitet, um die neuen Aktien gegen 
Bareinlagen zu einem Ausgabebetrag auszugeben, der den Börsenpreis 
der bereits börsennotierten Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der 
endgültigen Festlegung des Ausgabebetrages nicht wesentlich 
unterschreitet. Auf die vorgenannte 10%-Grenze werden Aktien 
angerechnet, die auf Grund der Ermächtigung der Hauptversammlung 
vom 29. April 2009 erworben und gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG 
i.V.m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert werden. Weiterhin ist der 
Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Be-
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zugsrecht auszuschließen, sofern die Kapitalerhöhung gegen Sacheinla-
gen zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen 
oder von Beteiligungen an Unternehmen oder von sonstigen 
Vermögensgegenständen erfolgt.  Außerdem ist der Vorstand 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der 
Aktionäre insoweit auszuschließen, wie es erforderlich ist, um Inhabern 
der von der KUKA Aktiengesellschaft oder ihren Tochtergesellschaften 
ausgegebenen Optionsscheinen und Wandelschuldverschreibungen ein 
Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen 
nach Ausübung des Options- bzw. Wandlungsrechts bzw. nach 
Erfüllung der Options- beziehungsweise  Wandlungspflicht zustehen 
würde. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, 
die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung, 
insbesondere den Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der 
Aktienausgabe, festzulegen."  

 
d) Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung des § 4 der Satzung nach voll-

ständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals ent-
sprechend der jeweiligen Ausnutzung des genehmigten Kapitals II. und, falls 
das genehmigte Kapital II. bis zum 28. April 2014 nicht oder nicht vollständig 
ausgenutzt worden sein sollte, nach Ablauf der Ermächtigungsfrist, anzupas-
sen. 

 
e) Um sicherzustellen, dass die Aufhebung des bisherigen genehmigten 

Kapitals nicht wirksam wird, ohne dass an seine Stelle das neue genehmigte 
Kapital II in Höhe von EUR 34.500.000,00 tritt, wird der Vorstand 
angewiesen, den vorstehend unter lit. a) gefassten Beschluss über die 
Aufhebung des bisherigen in § 4 Abs. 5 der Satzung enthaltenen 
genehmigten Kapitals erst dann zur Eintragung im Handelsregister 
anzumelden, wenn gesichert ist, dass im unmittelbaren Anschluss an die 
Eintragung der Aufhebung des bisherigen Absatzes 5 des § 4 der Satzung 
der Beschluss zur Schaffung des neuen genehmigten Kapitals II in Höhe von 
EUR 34.500.000,00 mit der entsprechenden Satzungsänderung gemäß lit. c) 
im Handelsregister eingetragen wird. 

 
Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 6 gemäß §§ 203 Abs. 2, 186 
Abs. 4 Satz 2 AktG: 
 
Der Vorstand hat zu Punkt 6 der Tagesordnung gemäß §§ 203 Abs. 2, 186 Abs. 4 
Satz 2 AktG einen Bericht über die Gründe für die Ermächtigung zum Bezugs-
rechtsausschluss der Aktionäre erstattet. Der Bericht liegt vom Tag der Einberufung 
der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur 
Einsichtnahme durch die Aktionäre aus. Auf Verlangen wird dieser Bericht jedem Ak-
tionär unverzüglich und kostenlos übersandt. Der Bericht wird wie folgt bekannt ge-
macht: 
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Wird das genehmigte Kapital II ausgenutzt, steht unseren Aktionären grundsätzlich 
ein Bezugsrecht zu. 
 
Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge dient dazu, 
dass im Hinblick auf den Betrag der jeweiligen Kapitalerhöhung ein praktikables Be-
zugsverhältnis dargestellt werden kann. Ohne den Ausschluss des Bezugsrechts hin-
sichtlich des Spitzenbetrages würden insbesondere bei der Kapitalerhöhung um 
runde Beträge die technische Durchführung der Kapitalerhöhung und die Ausübung 
des Bezugsrechts erheblich erschwert. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der 
Aktionäre ausgeschlossenen neuen Aktien werden entweder durch Verkauf über die 
Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. 

 
Mit der Ermächtigung, das Bezugsrecht bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen 
um bis zu 10% des Grundkapitals auszuschließen, wenn die neuen Aktien zu einem 
den aktuellen Börsenkurs nicht wesentlich unterschreitenden Betrag veräußert wer-
den, soll von der Möglichkeit des erleichterten Bezugsrechtsausschlusses gemäß 
§§ 203 Abs. 1, Abs. 2 i.V.m. 186 Abs. 3 Satz 4 AktG Gebrauch gemacht werden. Die 
Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss bei einer Barkapitalerhöhung ist be-
grenzt auf einen Höchstbetrag von bis zu zehn vom Hundert des zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens und der Ausnutzung des genehmigten Kapitals II vorhandenen 
Grundkapitals. Auf die vorgenannte 10%-Grenze werden Aktien angerechnet, die auf-
grund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 29. April 2009 erworben und 
gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG i.V.m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert wer-
den.  

 
Die Ermächtigung gilt des Weiteren mit der Maßgabe, dass der Ausgabebetrag der 
neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien der Gesellschaft 
nicht wesentlich unterschreitet. Diese Möglichkeit dient dem Interesse der Gesell-
schaft an der Erzielung eines bestmöglichen Verkaufspreises bei der Ausgabe der 
Aktien. Die in § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gesetzlich vorgesehene Möglichkeit des Be-
zugsrechtsausschlusses versetzt die Verwaltung in die Lage, sich aufgrund der jewei-
ligen Börsenverfassung bietende Möglichkeiten schnell und flexibel sowie kosten-
günstig zu nutzen. Dadurch wird eine bestmögliche Stärkung der Eigenmittel im Inte-
resse der Gesellschaft und aller Aktionäre erreicht. Durch den Verzicht auf die zeit- 
und kostenaufwändige Abwicklung des Bezugsrechts können der Eigenkapitalbedarf 
bei sich kurzfristig bietenden Marktchancen sehr zeitnah gedeckt sowie zusätzlich 
neue Aktionärsgruppen im In- und Ausland geworben werden. Zwar gestattet § 186 
Abs. 2 AktG eine Veröffentlichung des Bezugspreises bis zum drittletzten Tag der 
Bezugsfrist. Angesichts der häufig und insbesondere in letzter Zeit zu beobachtenden 
Volatilität an den Aktienmärkten besteht aber auch dann ein Marktrisiko über mehrere 
Tage, welches zu Sicherheitsabschlägen bei der Festlegung des Bezugspreises führt. 
Auch ist bei Gewährung eines Bezugsrechts wegen der Ungewissheit seiner Aus-
übung die erfolgreiche Platzierung bei Dritten gefährdet bzw. mit zusätzlichem Auf-
wand verbunden. Schließlich kann die Gesellschaft bei einem bestehenden Bezugs-
recht wegen der Länge der Bezugsfrist von zwei Wochen nicht kurzfristig auf günstige 
bzw. ungünstige Marktverhältnisse reagieren, sondern ist rückläufigen Aktienkursen 
während der Bezugsfrist ausgesetzt, die zu einer für die Gesellschaft ungünstigeren 
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Eigenkapitalbeschaffung führen können. Die Möglichkeit einer bestmöglichen Stär-
kung der Eigenmittel im Interesse der Gesellschaft und aller Aktionäre ist für die Ge-
sellschaft insbesondere deshalb von Bedeutung, weil sie in ihren Märkten Marktchan-
cen schnell und flexibel nutzen und einen dadurch entstehenden Kapitalbedarf gege-
benenfalls auch sehr kurzfristig decken können muss. Der Verkaufspreis und damit 
das der Gesellschaft zufließende Geld für die neuen Aktien wird sich am Börsenpreis 
der schon börsennotierten Aktien orientieren und den aktuellen Börsenpreis nicht we-
sentlich, voraussichtlich nicht um mehr als 3%, jedenfalls aber nicht um mehr als 5% 
unterschreiten. Im Hinblick darauf, dass sämtliche von der Gesellschaft bisher ausge-
gebenen Aktien zum regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelas-
sen sind, können nach dem derzeitigen Stand die an der Erhaltung ihrer Beteili-
gungsquote interessierten Aktionäre bei Ausnutzung der Ermächtigung unter Aus-
schluss des Bezugsrechts nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG problemlos Aktien der Ge-
sellschaft über die Börse hinzu erwerben.  
 
Die Ermächtigung sieht weiter vor, dass bei bestimmten Kapitalerhöhungen gegen 
Sacheinlagen das Bezugsrecht ausgeschlossen werden kann. Dieser Ausschluss 
dient dem Zweck, den Erwerb von Unternehmen, von Unternehmensteilen, von 
Beteiligungen an Unternehmen oder von sonstigen Vermögensgegenständen gegen 
Gewährung von Aktien zu ermöglichen. Führt der Erwerb im Wege der Kapital-
erhöhung gegen Sacheinlage bei dem Verkäufer zu Steuerersparnissen oder ist der 
Verkäufer aus sonstigen Gründen eher an dem Erwerb von Aktien an der 
Gesellschaft als an einer Geldzahlung interessiert, stärkt die hier vorgesehene 
Möglichkeit die Verhandlungsposition der Gesellschaft. Im Einzelfall kann es auch 
aufgrund einer besonderen Interessenlage der Gesellschaft geboten sein, dem 
Verkäufer neue Aktien als Gegenleistung anzubieten. Durch das genehmigte Kapital 
II kann die Gesellschaft bei sich bietenden Gelegenheiten schnell und flexibel 
reagieren, um in geeigneten Einzelfällen Unternehmen, Unternehmensteile, Beteili-
gungen an Unternehmen oder sonstige Vermögensgegenstände gegen Ausgabe 
neuer Aktien zu erwerben. Die beantragte Ermächtigung ermöglicht dadurch im 
Einzelfall eine optimale Finanzierung des Erwerbs gegen Ausgabe neuer Aktien mit 
einer Stärkung der Eigenkapitalbasis der KUKA Aktiengesellschaft. Die Verwaltung 
will die Möglichkeit der Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen unter Ausnutzung der 
Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts aus dem genehmigten Kapital II in 
jedem Fall nur dann nutzen, wenn der Wert der neuen Aktien und der Wert der 
Gegenleistung des zu erwerbenden Unternehmens, Unternehmensteils, der zu 
erwerbenden Beteiligung oder der zu erwerbenden sonstigen 
Vermögensgegenständen in einem angemessenen Verhältnis stehen. Dabei soll der 
Ausgabepreis der zu begebenden neuen Aktien grundsätzlich am Börsenkurs 
ausgerichtet werden. Ein wirtschaftlicher Nachteil für die vom Bezugsrecht ausge-
schlossenen Aktionäre wird somit vermieden. Bei Abwägung aller dieser Umstände 
ist die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss in den umschriebenen Grenzen 
erforderlich, geeignet, angemessen und im Interesse der Gesellschaft geboten. 
 
Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts zugunsten der Inhaber von Op-
tionsscheinen oder Wandelschuldverschreibungen dient dem Zweck, dass im Fall ei-
ner Ausnutzung dieser Ermächtigung der Options- beziehungsweise Wandlungspreis 
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nicht entsprechend den so genannten Verwässerungsschutzklauseln der Options- 
oder Wandelungsbedingungen ermäßigt zu werden braucht, sondern auch den Inha-
bern der Optionsscheine beziehungsweise Wandelschuldverschreibungen ein Be-
zugsrecht in dem Umfang eingeräumt werden kann, wie es ihnen nach Ausübung des 
Wandlungs- beziehungsweise Optionsrechts oder Erfüllung der Wandlungs- oder Op-
tionspflicht zustehen würde. Mit der Ermächtigung erhält der Vorstand die Möglich-
keit, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bei Ausnutzung des genehmigten Kapitals II 
unter sorgfältiger Abwägung zwischen beiden Alternativen zu wählen.  
 
 

7. Beschlussfassungen über die Änderung des § 20 Abs. 2 Satz 2 der Satzung 
 

Der Regierungsentwurf des Gesetzes zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie 
(ARUG) sieht unter anderem eine Änderung der Formvorschrift zur 
Stimmrechtsvertretung in der Hauptversammlung durch andere Personen als 
Kreditinstitute oder geschäftsmäßig Handelnde vor. Danach bedarf die Erteilung der 
Vollmacht zur Stimmrechtsausübung zukünftig nicht mehr der Schriftform, sondern 
nur noch der Textform. Die Regelungen des ARUG werden voraussichtlich bereits vor 
der nächsten ordentlichen Hauptversammlung in Kraft treten. Es soll daher schon in 
dieser Hauptversammlung die Voraussetzung geschaffen werden, die Satzung an die 
geänderten rechtlichen Rahmenbedingungen anzupassen. Der Vorstand wird jedoch 
die Satzungsänderung erst nach In-Kraft-Treten des ARUG zum Handelsregister 
anmelden. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor zu beschließen: 
 
 § 20 Abs. 2 Satz 2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 
 
 „Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung 
 gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform.“ 
 
Der Vorstand wird angewiesen, diese Satzungsänderung erst dann zum 
Handelsregister anzumelden, wenn das ARUG mit der einleitend beschriebenen 
Regelung für die Vollmacht zur Stimmrechtsausübung in Kraft getreten ist. 
 

 
8. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Ge-

schäftsjahr 2009 sowie, für den Fall einer prüferischen Durchsicht, des Prüfers 
für den Halbjahresfinanzbericht des Geschäftsjahres 2009 

 
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer und 
Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009 sowie für die prüferische 
Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts des Geschäftsjahres 2009, sofern dieser 
einer solchen prüferischen Durchsicht unterzogen wird, zu wählen. 
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Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 
 
Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung besteht das Grundkapital der Ge-
sellschaft aus 26.600.000 Stückaktien ohne Nennbetrag. Jede Aktie gewährt eine 
Stimme. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 
1.327.340 eigene Aktien. Hieraus stehen der Gesellschaft keine Rechte zu. Die 
Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien beträgt damit 25.272.600. 
 
 
Teilnahme an der Hauptversammlung 
 
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur 
diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bis spätestens Mittwoch, den 22. April 2009, in 
Textform bei der nachfolgend genannten Stelle angemeldet haben: 
 
 

KUKA Aktiengesellschaft 
c/o C-HV AG 
Gewerbepark 10 
92289 Ursensollen 
 
Fax: +49/9628/92 99 871 
Email: HV@Anmeldestelle.net 

 
 
Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptver-
sammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachzuweisen. Der Nachweis muss sich 
auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung beziehen. Er ist also auf den 
8. April 2009, 0.00 Uhr, auszustellen. Hierzu ist ein in Textform erstellter Nachweis ihres 
Anteilsbesitzes durch das depotführende Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsinstitut 
ausreichend. Dieser muss in deutscher oder englischer Sprache erfolgen; er ist gegen-
über der KUKA Aktiengesellschaft, c/o C-HV AG, Gewerbepark 10, 92289 Ursensollen, 
abzugeben und muss dieser Stelle bis spätestens Mittwoch, den 22. April 2009, zugehen. 
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung oder die 
Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis erbracht hat.  
 
 
Stimmrechtsvertretung 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptver-
sammlung teilnehmen, sich jedoch angemeldet sowie ihre Berechtigung zur Teilnahme an 
der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachgewiesen haben, ihr 
Stimmrecht durch ein Kreditinstitut, eine Vereinigung von Aktionären oder durch einen 
anderen Bevollmächtigten ausüben können. Die Vollmacht muss in Schriftform erteilt 
werden, es sei denn, der Bevollmächtigte ist ein Kreditinstitut, eine Vereinigung von 
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Aktionären oder eine andere Person, deren Bevollmächtigung nach § 135 AktG davon 
befreit ist. 
 
Die Gesellschaft möchte ihren Aktionären die Stimmrechtsvertretung erleichtern. Deshalb 
bietet sie den Aktionären an, sich durch einen von der KUKA Aktiengesellschaft benann-
ten Mitarbeiter vertreten zu lassen. Diese Bevollmächtigung kann für die Aktionäre insbe-
sondere dann von Interesse sein, wenn das Kreditinstitut keine Stimmrechtsvertretung 
wahrnimmt. Der Mitarbeiter der Gesellschaft ist durch die Vollmacht nur insoweit zur 
Stimmrechtsausübung befugt, soweit der Aktionär ausdrückliche Weisungen erteilt. Ohne 
diese Weisungen ist die Vollmacht ungültig. 
 
Die Eintrittskarten, die den Aktionären auf Anforderung von ihrem Kreditinstitut zugesen-
det werden, enthalten Vollmachten einschließlich Hinweisen zur Ausübung der Voll-
machten. 
 
Gegenanträge gegen einen Vorschlag der Verwaltung zu einem bestimmten Tagesord-
nungspunkt nach § 126 Abs. 1 AktG und Wahlvorschläge nach § 127 AktG sind -
ausschließlich zu richten an: 
 

Vorstand 
KUKA Aktiengesellschaft 
Stichwort „Hauptversammlung“ 
Postfach 431269 
86072 Augsburg  

 
Fax: +49/821/7975393 
Email: hauptversammlung2009@kuka.com  

 
Zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge sowie eventuelle Stellungnahmen 
der Verwaltung hierzu werden den Aktionären im Internet unter www.kuka-ag.de 
unverzüglich zugänglich gemacht. 
 
 
Augsburg, im März 2009 
 
KUKA Aktiengesellschaft 
 
 
Der Vorstand 


